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in einem Beschluss der Wett
bewerbskommission vom 28. 

Juni 2010 heisst es, dass verti
kale Vereinbarungen die volks
wirtschaftliche Effizienz inner
halb einer Produktions und 
Vertriebskette erhöhen können, 
weil sie eine bessere Koordinie
rung zwischen den beteiligten 
Unternehmen ermöglichen. Ins
besondere die Transaktions 
und Distributionskosten der 
Beteiligten können verringert 
sowie deren Umsätze und In
vestitionen optimiert werden. 
Die Wettbewerbskommission 
geht davon aus, dass vertikale 
Abreden im Allgemeinen zu ei
ner Verbesserung der Produkti
on oder des Vertriebs führen, 
sofern keines der an einer ver
tikalen Abrede beteiligten Un
ternehmen einen Anteil von 
mehr als 30% am relevanten 
Markt hält – und es darf sich 
dabei nicht um quali tativ 
schwerwiegende Abreden hal
ten. Zu letzteren zählen die 
Festsetzung von Mindest und 
Festpreisen sowie der absolute 
Gebietsschutz, egal ob direkt 
oder indirekt.

Rahmen für qualitativen 
Selektivvertrieb
Abreden, die einen rein qua
litativen Selektivvertrieb zum 
Gegenstand haben, führen 
nicht zu einer erheblichen 
Wettbewerbsbeeinträchtigung, 
sofern kumulativ drei Voraus
setzungen erfüllt sind:
– Die Beschaffenheit des Pro

dukts muss einen selektiven 
Vertrieb erfordern (z. B. Wah
rung der Qualität oder Ge

währleistung des richtigen 
Gebrauchs).

–  Die Wiederverkäufer müssen 
aufgrund objektiver Kri
terien qualitativer Art ausge
wählt werden. Diese sind 
einheitlich festzulegen, allen 
potenziellen Wiederverkäu
fern zur Verfügung zu stellen 
und unterschiedslos anzu
wenden.

–  Die aufgestellten Kriterien 
dürfen nicht über das hinaus
gehen, was erforderlich ist.

Erlaubte Ausnahmen 
im Einzelfall
Aber auch bei einer den Wett
bewerb erheblich beeinträchti
genden Abrede kann es im Ein
zelfall Rechtfertigungsgründe 
geben. Dazu zählen zum Bei
spiel die Sicherung der Einheit
lichkeit und Qualität der Ver
tragsprodukte oder der zeitlich 
begrenzte Schutz von Investiti
onen für die Erschliessung neu
er räumlicher Märkte oder 
neuer Produktmärkte. Genannt 
wird auch die Vermeidung von 
ineffizient tiefen Verkaufsförde
rungsmassnahmen (z. B. Bera
tungsdienstleistungen), die re
sultieren können, wenn ein 
Hersteller oder Händler von 
den Verkaufsförderungsbemü
hungen eines anderen Herstel
lers oder Händlers profitieren 
kann (Trittbrettfahrerproblem). 
Die Belieferung eines Händlers, 
der dank der Leistung von Mit
bewerbern ein Produkt preis
werter anbieten kann, weil er 
diese Leistung nicht selber er
bringen muss, könnte unter die
sen Punkt fallen.

Der Teufel steckt im Detail
Die bisherigen Ausführungen 
zeigen, dass der Gesetzgeber 
durchaus Möglichkeiten für 
qualitativen Selektivvertrieb 
vorsieht und vertikale Abre
den nicht grundsätzlich als 
wett bewerbsbehindernd be
trachtet. Es ist aber alles an
dere als einfach, sich in die 
sem Paragraphendschungel zu
rechtzufinden. Eine falsche 
Gesetzes interpretation kann 
verhängnisvoll sein und zu 
massiven Sanktionen führen. 
Selektiver Vertrieb ist also mit 
einem gewissen Risiko verbun
den. Dieser Sachverhalt kann 
sich abschreckend und kontra
produktiv auswirken.

Internet als neue Dimension
Das grenzenlose Internet stellt 
den selektiven Vertrieb vor neue 
Probleme. Kartellrechtsexper
ten gehen davon aus, dass das 
übers  Internet vertriebene Sorti
ment nur aus Sicherheits  
und Gesundheitsgründen be
schränkt werden kann. Es soll 
aber im Rahmen von selektiven 
Vertriebssystemen von den 
Händlern der Betrieb eines Aus
stellungsraums verlangt werden 
können. Reine InternetHänd
ler müssten demnach nicht be
liefert werden. Zu beachten ist 
auch, dass im Rahmen von se
lektiven Vertriebssystemen der 
Verkauf über Auktionsplattfor
men (Ricardo usw.) verboten 
werden kann, falls diese die  
mit den Vertragshändlern ver
einbarten Anforderungen an 
den Internetvertrieb nicht erfül
len. Grundsätzlich muss es aber 

jedem Händler erlaubt sein, 
Produkte übers Internet zu ver
kaufen. Die Wettbewerbsbehör
den dürften alle Beschränkun
gen des Internetvertriebs als 
unzulässig betrachten, die eine 
Benachteiligung des Online ge
genüber dem OfflineVerkauf 
bezwecken oder bewirken. Es 
wäre also pro blematisch, für 
den OnlineVerkauf Kriterien 
aufzustellen, die denjenigen für 
den Offl ineVerkauf nicht 
gleichwertig sind.

Zum Wohl der Gesellschaft 
selektiv
Zusammenfassend kann man 
sagen, dass das Schweizer  
Kartellrecht einen freien Wett
bewerb zwischen den Marken 
(Interbrand) und marken
intern (Intrabrand) anstrebt. 
Das Ziel dabei ist hohe wirt
schaftliche Effizienz bzw.  
Wettbewerb auf hohem Ni
veau. Es muss jedoch darauf 
geachtet werden, dass keine  
zu hohen Hürden für die Un
ternehmen geschaffen werden, 
die letztlich den Wett bewerb 
wieder beeinträchtigen. Bild
lich gesprochen, müssen die 
Spielregeln so ausgelegt sein, 
dass gute Leistung belohnt 
wird, und es darf niemand vom 
Spiel ausgeschlossen werden, 
wenn die geforderten qualita
tiven Leistungskriterien erfüllt 
werden. Unter diesem Ge
sichtspunkt ist auch der selek
tive Vertrieb zu betrachten.  ◇

im zeitalter von Multichannel und internet ist der stationäre Handel vermehrt auf der Suche 
nach Marken, die ihre produkte selektiv vertreiben und eine kostendeckende wertschöpfung 
ermöglichen.  aber wie weit ist selektiver Vertrieb rechtlich überhaupt zulässig?  BEAT LADnER
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